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 ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

CAMPING EUROPA 
 

Die allgemeine Reservierungs-Bedingungen sind gültig ab 20. November 2011.  
Alle vorherige sind damit nichtig und werden ersetzt durch untenstehende Bedingungen. 

Die Direktion bittet diese Reservíerungs-Bedingungen im ganzen zu beachten.  
Mit Ihrer Reservierungs-Anfrage für einen Aufenthalt erklären Sie sich einverstanden mit allen unterschiedlichen Punkten der 

Reservierungs-Bedingungen.  
 

 

1/ TARIFE: Die auf unsere Preisliste und auf unsere Internet-Seite angegebenen Preisen sind in Euros, inklusive 

Fremdenverkehrsbeitrag (pro Person und pro Nacht) & MwSt.   

 

3/ RESERVIERUNG ZELTPLATZ, MOBILHEIM ODER CHALET: 

PER POST: Die Reservierung wird erst definitiv nachdem die Direktion die vom Kunden ausgefüllte und unterschriebene 

Reservierungs-Anfrage mit einer Anzahlung von 25% des Totalbetrages für den Verbleib + 25 Euros Reservierungskosten 

empfangen hat. Für eine Reservierungs-Anfrage für einen Mobilheim oder Chalet weniger als 30 Tage vor Anreise wird die 

Reservierung erst definitiv wenn die Direktion die vom Kunden ausgefüllte und unterschriebene Reservierungs-Anfrage mit 

der Bezahlung des Totalbetrages für den Verbleib + 25 Euros Reservierungskosten empfangen hat.   

Die Direktion akzeptiert Bezahlung mit: 

• Bank transfer. 

Die Reservierung ist erst definitiv nach Schriftlicher Bestätigung Post oder E-Mail der Direktion am Kunden, abhängig von 

der Verfügbarkeit des Verbleibs. 
 
PER INTERNET: Die Reservierung per Internet wird erst definitiv nachdem die Anzahlung von 25% vom Totalbetrag für 

den Verbleib + 25 Euros Reservierungskosten per Kreditkarte auf unserer Internet-Seite bezahlt wurde. Für eine 

Reservierungs-Anfrage über Internet für einen Mobilheim oder Chalet weniger als 30 Tage vor Anreise wird die 

Reservierung erst definitiv nachdem die Bezahlung des Totalbetrages für den Verbleib + 25 Euros Reservierungskosten 

per Kreditkarte auf unserer Internet-Seite bezahlt wurde.   

Die Reservierung ist erst definitiv nach Bestätigung der Direktion am Kunden, abhängig von der Verfügbarkeit des 

Verbleibs. 

 

4/ CAMPING CARAVANING: 

4.1. ZELTPLATZ : Die Direktion akzeptiert nicht mehr als 6 Personen und 1 Auto je Platz. Jedes extra Auto wird in 

Rechnung gestellt zum geltenden Tarif. 

 

4.2. BEZAHLUNG DES SALDOS: Der Kunde soll bei Anreise den kompletten Saldo für den übereingekommenen Verbleib 

mit eventuellen Extras bezahlen. Falls nicht bezahlt wird, wird die Reservierung als annulliert betrachtet. Ab dann kann die 

Direktion über den Stellplatz verfügen und es wird keine Rückzahlung (Anzahlung und Reservierungskosten) seitens der 

Direktion am Kunden stattfinden. 

 

4.3. AN-UND ABREISE: Die endgültige Nummer des Stellplatzes wird bei Anreise des Kunden von der Direktion 

zugesprochen. Der Stellplatz ist verfügbar ab 13.00 Uhr und soll am Abreisetag spätestens vor 11.00 Uhr. Frei gemacht 

sein. Bei Abreise nach dieser genannten Uhrzeit wird eine Nacht extra in Rechnung gestellt. 

 

4.4. VERSPÄTUNG: Im Falle von Verspätung oder einer Anreise anders als übereingekommen im Vertrag, soll der Kunde 

die Direktion telefonisch oder schriftlich (Fax oder E-Mail) spätestens vor 18.00 Uhr des im Vertrag genannten Anreise-

Tages informieren. Wird nicht informiert, dann kann die Direktion frei über den Stellplatz verfügen und es wird keine 

Rückzahlung stattfinden. 
 

4.5. ANREISE, ANNULIERUNG DES VERBLEIBS ODER VORZEITIGER ABREISE: Die Direktion bittet den Kunden 
selber eine Annullierungs-Versicherung bei einer Gesellschaft nach Wahl abzuschliessen. Seitens der Direktion wird keine 

Rückzahlung oder Preisnachlass oder Kompensation am Kunden stattfinden. 

 

5/ MIETUNTERKUNFT (MOBILHEIM oder CHALET):   

5.1. MIETUNTERKUNFT: Die Direktion hat das Recht Kunden den Zutritt zu verweigern, falls dieser anreist mit mehr 

Personen als wofür die reservierte Mietunterkunft gedacht ist. Ein Baby wird als Person gerechnet. 

 

5.2. BEZAHLUNG DES SALDOS: Der Kunde soll 30 Tage vor dem im Vertrag vermerkten Anreise-Datum, den totalen 

Restbetrag für den übereingekommenen Verbleib bezahlen. Falls die Direktion nach diesem Datum von 30 Tagen vor 

Anreise die Bezahlung nicht erhalten hat, wird angenommen dass der Kunde annulliert hat. Ab dann kann die Direktion 

über die Unterkunft verfügen und es findet keine Rückzahlung von seiten der Direktion am Kunden statt. 
  
5.3. ANNULLIERUNGS- GARANTIE: Bei der Reservierungs-Anfrage einer Miet-Unterkunft wird eine Annullierungs-

Garantie angeboten, diese ist nach Wahl. Diese gibt ein Anrecht auf Rückzahlung der Anzahlung oder des Totalbetrages im 

Falle einer Annullierung in folgenden Fällen: ernsthafte Krankheit, Todesfall, Unfall, wirtschaftlicher Kündigung, 
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 Wasserschäden. 

Am Kunden wird zurückgezahlt: 

�den Betrag der Anzahlung (minus Reservierungs- und Annullierungskosten- Betrag für die Annullierungs-Garantie) im 

Falle eines Hinderungsgrundes zwischen dem Datum der Reservierung und dem 30. Tag vor Datum der Anreise genannt 

im Vertrag. 

�den gezahlten Totalbetrag für den Verbleib (minus Reservierungs- und Annullierungskosten - Betrag für die 

Annullierungs-Garantie) im Falle eines Hinderungsgrundes weniger als 30 Tage vor Datum der Anreise genannt im 

Vertrag. 

 

Es wird ein schriftlicher Beweis verlangt bevor rückgezahlt werden kann. 

  
 
5.4. AN- UND ABREISE: Ihr Mietunterkunft ist ab 15.00 Uhr verfügbar und soll am Tag der Abreise vor 10.00 Uhr 

geräumt sein. 
 
5.5. ÄNDERUNG ANREISETAG: Im Falle einer Anreise an einem anderen Tag als übereingekommen im Vertrag, geben 

die nicht genossenen Übernachtungen weder Anrecht auf Rückzahlung, noch auf Reduktion oder Kompensierung.  
 

5.6. ANNULLIERUNG DES VERBLEIBS ODER VORZEITIGER ABREISE:: Im Falle einer Annullierung des Verbleibs 

oder einer vorzeitigen Abreise vom Kunden wird keine Rückzahlung von Seiten der Direktion am Kunden stattfinden, 

nur für den Kunden der eine Annullierungs-Garantie « Europa » gewählt hat und wenn der Grund, weshalb der Verbleib 

annulliert oder frühzeitig beendet wurde, vermeldet ist in den Bedingungen genannt in Paragraf 5.2. 

 

5.6. KAUTION MIETUNTERKUNFT: Die Direktion bittet den Kunden bei der Anreise um eine Kaution von 150 Euros. 

Diese Kaution wird bei der Abreise, nach Kontrolle der Mietunterkunft von seiten der Direktion, unter der Bedingung, dass 

keinen Schaden festgestellt wurde und keine Sachen fehlen, zurückgezahlt.   
 
5.7. KAUTION ENDREINIGUNG: Die Direktion bittet den Kunden bei der Anreise um eine Kaution von 80 Euros für die 

Endreinigung. Diese Kaution wird bei der Abreise, nach Kontrolle der Mietunterkunft von seiten der Direktion, unter der 

Bedingung, dass die Unterkunft ordentlich und sauber ist, zurückgezahlt. Wird die Mietunterkunft nicht sauber 

zurückgelassen, dann wird die Direktion die Kaution einbehalten um die Mietunterkunft reinigen zu lassen. 
 

 5.8. TIERE: Tiere sind nicht gestattet in den Mietunterkünften (Mobilheime und Chalets). 

 

6/ VERSICHERUNG UND HAFTPFLICHT: Es ist am Kunden alle notwendige Versicherungen bei einer Gesellschaft nach 

Wahl abzuschließen, damit der Kunde versichert ist im Falle eines Brand-, Explosions- oder wetterbedingten Schadens, 

Einbruch und/oder sonstigen persönlichen Schaden und im Falle von Unfälle mit Dritten wo der Kunde haftet. 

 

9/ REGEL VOM CAMPING: Alle Kunden wird gebeten die Regel des Village Camping Europa, die am Platz angeschlagen sind, 

einzuhalten. 
 

CAMPING EUROPA *** , 1444 ROUTE D’ALBERTVILLE, 74410 SAINT-JORIOZ, France 
Tél. (0033) (0) 4.50.68.51.01 / Fax. (0033) (0) 4.50.68.55.20 / info@camping-europa.com 
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